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Am 13. März 2008 fand im SIA-Gene-ralsekretariat

in Zürich die zweite
Sitzung der Direktion im laufenden
Jahr statt. Sie wurde von Vizepräsi-dent

Andreas Bernasconi geleitet, da
der Präsident, Daniel Kündig, krank-heitshalber

ausgefallen war.

Diskussionspunkte waren unter anderem die
nachstehend erörterten Themen. Ausserdem

wurden die völlig unbefriedigende Anschrift

des SIA-Hauses bemängelt und das Datum

der Frühjahr-Präsidentenkonferenz neu fest-gelegt.

DV-GESCHÄFTE VERABSCHIEDET
Bereits wurden erste Geschäfte der Delegier-tenversammlung

vom Mai behandelt – darun-ter

die Jahresrechnung 2007, die im Ver-gleich

zum Budget einen etwas geringeren
Verlust aufweist. Die Aufwendungen für den

Mieterausbau im neu bezogenen SIA-Haus,

der Ausfall der Dividende der SIA Haus AG

und tiefere Einnahmen aus dem Verlagsge-schäft

als budgetiert prägen die Rechnung.

Ferner wurden die Kandidaten für die Ersatz-wahlen

der Delegiertenversammlung in die
Zentralkommission für Normen und Ord-nungen

ZNO) gutgeheissen.

Als neuer Vertreter des Schweizerischen Ge-werbeverbandes

SGV) in der Kommission

SIA 118 Allgemeine Bedingungen für Bauar-beiten

wurde auf Antrag des SGV David San-sonnens

gewählt. Die Mitarbeit seines Vor-gängers,

Charles Buser, wurde verdankt. Er

wird als Direktor von bauenschweiz weiterhin

eng mit dem SIA zusammenarbeiten.

KOMMISSION FRAU + SIA
Mit Freude hat die Direktion mit Heidy Rey

und Valérie Ortlieb zwei Vertreterinnen aus

der Romandie als Mitglieder der Kommission
Frau + SIA gewählt. Ein Schritt für eine ge-samtschweizerische

Kommission ist damit
getan; Gespräche mit der Sektion Tessin sind

im Gange. Die Direktion hat von den Aktivi-täten

der Kommission Kenntnis genommen,

insbesondere von den Anlässen, die auch
2008 in Zürich unter dem Titel «Frau + Net»

und in Lausanne als «Rencontres» durchge-führt

werden. Sie haben die Vernetzung der
Frauen in technischen Berufen sowie die
Werbung von SIA-Neumitgliedern zum Ziel.

NEUKONZEPTION LHO
NOCH NICHT SPRUCHREIF
An der Delegiertenversammlung im Dezem-ber

2007 wurde mit der Leistungs- und Hono-rarordnung

LHO SIA 106 für Geologen und
Geologinnen die letzte einer Reihe von Ord-nungen

verabschiedet. Zusammen mit dem

Moratorium für weitere neue LHO hatte die
Direktion bereits im Sommer beschlossen,

ein tätigkeits- statt berufsbezogenes Konzept

der LHO zu prüfen. Eine Honorardnung wür-de

somit die Tätigkeit z.B. Planen, Baulei-tung)

regeln und als Instrument für die ver-schiedenen

Planersparten anwendbar sein,

wie dies schon heute mit der LHO 110 für

Raumplanerinnen und Raumplaner ge-schieht.

Die Direktion hat nun die konzeptio-nellen

Arbeiten zurückgestellt und wird nach
Vorliegen der Ergebnisse der LHO 110 eine

Standortbestimmung bezüglich der Revi-sionsbedürfnisse

der LHO vornehmen.

PLATTFORM FÜR BAUKULTUR
Der SIA Schweiz, die Sektion und die Stadt

Zürich erörtern zurzeit, welche Möglichkeiten
bestehen, ihre gemeinsamen baukulturellen

Anliegen, Themen und Projekte der Öffent-lichkeit

und dem Fachpublikum näher zu

bringen. Dazu sollen allenfalls Räumlich-keiten

in der Nähe des SIA-Hauses genutzt

werden. Die Direktion beschloss, diese Idee
weiterzuverfolgen und zu konkretisieren,
vorausgesetzt, die Stadt und die Sektion Zü-rich

beteiligen sich.

NACHWUCHSPROBLEME
Der Nachwuchs in den technischen Berufen

fehlt zunehmend, was sich in den Planungs-büros

bemerkbar macht. Dieses Phänomen

besteht nicht nur aufgrund der guten Kon-junktur-

und Auftragslage und ist nicht nur in
der Schweiz ein Problem. Die Ursachen da-für

sind verschiedener Natur: So sind eine

gewisse Technikfeindlichkeit der Gesell-schaft,

zu wenig naturwissenschaftliche und
technische Lektionen in den Schulen und tie-fe

Löhne nur einige Gründe, die es zu nen-nen

gibt. Mit einer kaum übersehbaren Zahl

von Aktionen versuchen verschiedene Orga-nisationen,

darunter der SIA Schweiz, die
Sektionen undFachvereine des SIA, die Lage

zu entschärfen. Weiter führen die zuneh-menden

Schadenfälle im Bau zur Beunruhi-gung.

Die Direktion hat deshalb das General-sekretariat

beauftragt, die Fragestellung und
erfolgversprechende Handlungsfelder des
SIA zu analysieren.

Erich Mosimann, GeneralsekretärSIA

DIREKTIONSSITZUNG

GESCHÄFTSLEITUNG VERGRÖSSERT
jk) Die Geschäftsleitung des SIA-Gene-ralsekretariats

hat seit Anfang April zwei

Mitglieder mehr. Neben den bisherigen Be-teiligten

Markus Gehri, Olga Gremaud und

Generalsekretär Eric Mosimann wurden neu

Thomas Müller und Mike Siering in die Ge-schäftsleitung

gewählt. Seit Anfang 2006

leitet Thomas Müller den Bereich Marketing

und PR / Kommunikation des SIA. Nach dem
Architekturstudium an der ETH Zürich hat er

als Architekt gearbeitet, bevor er an der ETH

in Lehre und Forschung tätig war. Daneben

bildete er sich im Rahmeneines Nachdiplom-studiums

in Betriebswissenschaften an der
ETH weiter. Zuletzt war er Kommunikations-verantwortlicher

von zwei grossen Schweizer
Architekturbüros. Mike Siering ist Leiter des
neuen Ressorts Dienstleistungen und Wei-terbildung

SIA-Service, SIA-Form sowie die
SIA-Dienstleistungen für Einzelmitglieder).

Nach dem Architekturstudium in Deutsch-land

und mehrjähriger Tätigkeit als Architekt

fokussierte er sich auf die Bereiche Dienst-leistungsmanagement

und Marketing und
bildete sich zum Wirtschaftsingenieur weiter.

Danach war er als Projektleiter im Bereich
Projektentwicklung einer schweizerischen

Immobiliengesellschaft tätig, bevor er 2005

zum SIA stiess.
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BERUFSHAFTPFLICHT-VERSICHERUNG
Der Rahmenvertrag des SIA mit der
Helvetia Patria versichert ab dem Jahr
2008 alle Tätigkeitsbereiche des SIA.

sia) Bisher konnten sich nur Architekten und

Bauingenieure dem Rahmenvertrag des SIA

anschliessen. Nach längeren Verhandlungen

liegt nun eine Lösung vor, die alle Tätigkeits-bereiche

der SIA-Firmenmitglieder umfasst.

Das Einsparpotenzial bei den Prämien kann

beim Rahmenvertrag bis zu 25 Prozent

betragen.

BERUFSHAFTPFLICHT
Eine Berufshaftpflicht-Police versichert An-sprüche,

die aufgrund von Schäden aus der
beruflichen Tätigkeit gestellt werden. Auch

die Abwehr von unberechtigten Ansprüchen,

der sogenannte passive Rechtsschutz, ist

mitversichert. Die Grundversicherung deckt
Personen- und Sachschäden, jedoch nicht

Schäden am zu erstellenden bzw. am erstell-ten

Bauwerk. Um Planungs- und Bauleitungs-schäden

am Objekt zu versichern, ist die
Zusatzversicherung «Bautenschäden» not-wendig.

Diese versichert Schäden und Män-gel

an Bauten und Bauteilen, die aufgrund

von Planungsarbeiten oder unter der Baulei-tung

von Versicherten erstellt wurden. Auch

bestehende Bauten, an denen aufgrund von

Planungs- oder Bauleitungsarbeiten von Ver-sicherten

eine Tätigkeit ausgeführt wird z. B.

Umbauten, Renovationen, Abstützen usw.),

sind mitversichert. Innerhalb der Bauten-schadendeckung

sind auch reine Vermö-gensschäden

mitversichert. Hier handelt es

sich um Schäden, die nicht auf einen Sach-,
Personen-, oder Bautenschaden zurückzu-führen

sind, wie beispielsweise Entschädi-gung

wegen ungenügenden Grenzabstands.

LEISTUNGEN
Neben dem Grundrisiko und der Zusatzver-sicherung

«Bautenschäden» bietet der Rah-menvertrag

des SIA Leistungsvorteile gegen-über

marktüblichen Policen:

– Bevorschussung von Expertisekosten bis
10000 Fr. Diese Kosten können zur Abklä-rung

der Rechtslage und zur Eruierung des
Haftpflichtigen dienen.

– Mitversicherung von beauftragten Zeich-nern.

Der Versicherungsschutz wird auf die
persönliche Haftpflicht von beigezogenen
selbstständigen Zeichnern ausgeweitet.

– Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften

ARGE). Dies umfasst Tätigkeiten innerhalb
einer ARGE mit SIA-/USIC-Mitgliedern bei
einer Gesamtprojektsumme von 1 Mio. Fr.

– Vorsorgedeckung für andere Fachbe-reiche.

Der Versicherungsschutz gilt auch für
Planungsarbeiten im Bereich der Haustech-nik

Heizungs-/Lüftungs-/Elektro- oder Sani-täranlagen),

sofern sie durch einen qualifi-
zierten Ingenieur mit Hochschulabschluss

ausgeführt werden.

– Abgabe von Plänen. Auch die Haftpflicht
aus der entgeltlichen oder der unentgelt-lichen

Abgabe von Plänen ist gewährleistet.

In Anlehnung an den SIA-Rahmenvertrag be-steht

bei der Helvetia die Möglichkeit, eine

Projektversicherung abzuschliessen. Weitere

Auskunft erteilt die VZ Insurance Services
AG, der Broker des SIA.

WEITERE INFORMATIONEN
Auf www.sia.ch/versicherungen kann die Prämie
bzw. die Offerte berechnet werden.

Kontakt
VZ Insurance Services AG
Beethovenstrasse 24
8002 Zürich
Iwan Bernegger
ibe@vzis.ch / Tel. 044 207 24 56)

Silvia Eugster
seu@vzis.ch / Tel. 044 207 24 42)

Die Fachstelle Bodenschutz FaBo)
des Amts für Landschaft und Natur
der Stadt Zürich feiert ihr 20-jäh-riges

Bestehen mit einer Ausstellung,
die noch bis zum 25. April 2008
im Walchetor, Walcheplatz 2, Zürich,
zu sehen ist. Führungen durch Mitar-beiter

der FaBo können unter Telefon
043 259 32 78 vereinbart werden.

pd/jk) Die FaBo und die Berufsgruppe Bo-den/

Wasser/Luft BWL) des SIA vertreten

dieselben Anliegen, und die FaBo Zürich

als eine der ersten kantonalen Fachstellen

für Bodenschutz wurde vom jetzigen Prä-sidenten

der BWL aufgebaut. Die Berufs-gruppe

empfiehlt deshalb den Besuch der
Ausstellung.

Diese illustriert die Tätigkeit der FaBo wäh-rend

zweier Jahrzehnte: Gegründet 1987,

machte es sich die Fachstelle zur Aufgabe,

die Qualität und die Sicherheit des Bodens

zu erhalten, zu kontrollieren und – wo nötig –

zu verbessern. Dabei sind laut Thomas

Wegelin, Leiter der FaBo, schon entschei-dende

Durchbrüche erfolgt. Die wichtigsten

Engagements der Fachstelle stellen heute

der chemische und der mechanische Boden-schutz

sowie die Überwachung und Doku-mentation

des Bodens dar. Auf lange Frist will

die FaBo ein Umdenken bewirken und den

Bodenschutz und die Raumplanung besser

aufeinander abstimmen, damit beispielswei-se

nicht Grundstücke mit einer hohen Boden-qualität

zubetoniert werden, während vorbe-lastete

Flächen frei bleiben.

BODENSCHUTZ

BODEN
Unter dem Begriff «Boden» versteht man die

durchschnittlich einen Meter dicke oberste Erd-schicht.

Diese Schicht setzt sich in der Regel aus

rund 20 ZentimeterOberboden Humus) sowie 80
Zentimeter Unterboden Roterde) zusammen und
dientden Pflanzen alsWurzelraum und Nährsubs-trat.

Sie besteht aus organischen und minera-lischen

Feststoffen und aus einem Porensystem,
in dem sich neben Wasser und Luft die verschie-densten

Lebewesen und Mikroorganismen finden.
Das Porensystem regelt den Wasser-, Luft- und
Wärmehaushalt des Bodens; die Erdschicht bin-det

Nährstoffe, speichert sie und gibt sie wieder
an das Bodenwasserab. DerHumus –entstanden
bei der Zersetzung von abgestorbenen Lebewe-sen

– wird dadurch selbst wiederum zur Lebens-grundlage

der Pflanzen.
Der Boden, wie er heute existiert, ist im Verlaufe
von Jahrtausenden entstanden. Er kann kurzfris-tig

weder ersetzt noch erneuert werden.
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AUFBEWAHRUNGSPFLICHT FÜR BAUPLÄNE
Wie lange müssen Architekten und In-genieure

die Pläne ihrer abgeschlos-senen

Objekte aufbewahren? Gibt es
eine Pflicht, die Pläne den Bauherren
herauszugeben, Jahre nachdem das
Bauprojekt abgeschlossen wurde?

Mit Abschluss des Bauauftrages werden die
versprochenen Pläne und Unterlagen ge-wöhnlich

in Form einer Dokumentation an

den Bauherrn übergeben. Die Originalpläne

verbleiben im Eigentum des Planers und wer-den

von diesem in der Regel noch während

einiger Zeit aufbewahrt. Oftmals wird von

einer immer anwendbaren Aufbewahrungs-pfl

icht von zehn Jahren ausgegangen. Tat-sächlich

gibt es weit verbreitete Vertrags-absprachen,

die eine zehnjährige Aufbewah-rungspfl

icht statuieren.

GESETZLICHE
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
Nicht zu verwechseln sind die oben er-wähnten

Aufbewahrungspflichten jedoch mit

der gesetzlichen Regelung, der alle Betriebe

unterworfen sind, die ein nach kaufmän-nischer

Art geführtes Gewerbe betreiben und

im Handelsregister eingetragen sind. Solche

buchführungspflichtigen Firmen sind gesetz-lich

verpflichtet, gewisse Unterlagen wäh-rend

zehn Jahren aufzubewahren Art. 962

OR). DiesegesetzlicheAufbewahrungspflicht
stellt sicher, dass über einen längeren Zeit-raum

hinweg die vermögensrechtliche Lage

eines kaufmännisch geführten Geschäftes

nachvollzogen werden kann und die entspre-chenden

Verbindlichkeiten beweisbar blei-ben.

Dazu gehört die sichere Aufbewahrung

der Geschäftsbücher, der Geschäftskorre-spondenz

und der Buchungsbelege. Nicht
zuletzt dient diese Regelung der Durchset-zung

des Unternehmenssteuerrechts.

KEINE GESETZLICHE VORSCHRIFT
FÜR PLÄNE
Darüber hinaus besteht jedoch keine gesetz-liche

Pflicht zur Aufbewahrung von Unter-lagen,

die nicht der schuldrechtlichen oder

der steuerrechtlichen Beweisführung dienen.

Es gibt also keine gesetzliche Vorschrift, die
verlangt, dass Konstruktionspläne, Skizzen,

Listen usw. aufzubewahren sind, sofern sie

nicht schuldrechtlichen Beweischarakter
haben.

PRIVATRECHTLICHE REGELUNGEN
Privatrechtlich können natürlich länger oder
kürzer währende Aufbewahrungspflichten
vereinbart werden. So ist zum Beispiel in den

SIA-Ordnungen 102, 103, 104 und 105 je-weils

unter Art. 1.3.7, Aufbewahrung von Do-kumenten)

geregelt, dass der Auftragnehmer

die Arbeitsergebnisse als Originale oder in
anderer geeigneter und gebrauchsfähiger
Form während zehn Jahren ab Beendigung
des Auftrages aufzubewahren hat. Daneben

wird an dieser Stelle auch festgelegt, dass
der Planer Eigentümer des in diesen Unterla-gen

festgehaltenen, intellektuellen Arbeitser-gebnisses

ist. Zu diesem Eigentum gehören
auch die bei ihm befindlichen Originale der
Pläne. Die der Bauherrschaft abgegebenen
Unterlagen können von ihr für den vereinbar-ten

Zweck benützt werden.

Die Zehnjahresfrist wurde festgesetzt, weil
sie der längsten schuldrechtlichen Frist ent-spricht,

die das Schweizer Privatrecht kennt

Art. 127 OR).

KEINE HERAUSGABEPFLICHT
Mitdieservereinbarten Aufbewahrungspflicht
hängt jedoch keine Herausgabepflicht zu-sammen,

die den Aufbewahrer etwa automa-tisch

dazu verpflichten würde, dem ehema-ligen

Auftraggeber die Unterlagen später
herauszugeben, wenn dieser sie verlangt.

Vielmehr soll damit auf vertraglicher Basis

sichergestellt werden, dass bei allfälligen
zivilrechtlichen Streitigkeiten auf diese Unter-lagen

zurückgegriffen werden kann. Erst in
diesem Moment ergibt sich aufgrund der Be-weislastverteilung

im Zivilprozess allenfalls
ein einklagbarer Rechtsanspruch auf Einsicht

in die aufbewahrten Unterlagen durch den
ehemaligenAuftraggeber oder seine Rechts-nachfolger).

Da die Einhaltung des vertrag-lichen

Aufbewahrungsversprechens die allei-nige

Obliegenheit des Auftragnehmers ist,

muss er sich auch bewusst sein, dass ihm

fehlende Unterlagen beweisrechtlich ange-lastet

werden könnten.

VORGEHEN
NACH BEENDIGUNG DES AUFTRAGS
Bereits nach der Beendigung des Auftrages

besteht also keine obligatorische Pflicht
mehr, Pläne im Original oder als Kopien he-rauszugeben,

sofern nichts anderes verein-bart

wurde selbstverständlich kann der Auf-bewahrer

aus Gründen der Kulanz anders

handeln). Wurde gar keine Aufbewahrungs-pfl

icht vereinbart, so kann der Planer grund-sätzlich

bereits nach Abschluss des Auftra-ges

über Abgabe, Verwendung, weitere

Aufbewahrung oder Vernichtung der Unterla-gen

befinden, ansonsten steht ihm dieser
Entscheid nach Ablauf der Aufbewahrungs-frist

zu.

VERGÜTUNG VON PLANMATERIAL
Gibt der Auftragnehmer Pläne oder andere
Unterlagen abgeschlossener Aufträge in Ko-pie

oder als Originale aus seinem Archiv he-raus,

soentstehtdamit ein neuer Vertrag über

die Abgabe oder den Verkauf dieser Unterla-gen

aus dem Eigentum des Planers. Damit ist
auch klar, dass sich der Planer diese Unterla-gen

vergüten lassen kann und der Preis frei
verhandelbar ist.

Beat Flach, MLaw, Rechtsberatung SIA

TIPP FÜR DIE PLANER
Bei der entgeltlichen und der unentgeltlichen
Herausgabe von archivierten Unterlagen sollte
der Planer darauf Wert legen, dass das Urhe-berrecht

weiterhin bei ihm verbleibt. Dazu ist es
sinnvoll, den ehemaligen Auftraggeber und heu-tigen

Käufer darauf aufmerksam zu machen, dass
das Nutzungsrecht an den abgegebenen Plänen,
Daten und anderen Unterlagen auf das den Plä-nen

zugrundeliegende Bauprojekt und den Zweck
des Unterhalts, der Erweiterung, des Umbaus,
der Renovation oder des Rückbaus dieses Werkes
beschränkt ist. Unter Umständen ist es auch an-gezeigt,

einen haftungs-beschränkenden Hinweis
anzubringen, der die Übereinstimmung der Pläne
mit dem ausgeführten Objekt für Massgenauig-keiten

und Vollständigkeit betrifft.


	...

